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Haushaltssatzung des Schulverbandes Ihrlerstein - Essing 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
I. Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG- 

Art. 34 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erläßt der Schulver-
band folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
festgesetzt; 
er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
545.024  Euro   und         

 im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
    25.714  Euro    ab. 

 
§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Ver-
mögenshaushalt sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 - Schulverbandsumlage 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht ge-
deckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder 
des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf  
161.724 Euro  festgesetzt (Umlagesoll). 
Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Ok-
tober 2019 herangezogen (Bemessungsgrundlage). 
Die Mittelschule wurde am 1. Oktober 2019 von insgesamt  103 Schülern (kein 
Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.570,1359 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 - Investitionsumlage 
Für Investitionen im Vermögenshaushalt sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt  
11.000 Euro  veranschlagt. Die notwendigen Investitionen werden auf die Mitglie-
der des Schulverbandes umgelegt. Für die Bemessung der Investitionsumlage 
wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2019 herangezogen.  
Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 43,31 Euro und für die Mittelschule 
auf 4.461 Euro festgesetzt. Die Investitionsumlage wird nur bei Bedarf und nur in 
der tatsächlich notwendigen Höhe erhoben. 

 
§ 6 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 92.300 Euro festgesetzt. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 
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II. Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO 
genehmigungspflichtigen Teile 

III. Die vorstehende und von der Schulverbandsversammlung in der Sitzung vom 
01.04.2020 beschlossene Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gege-
ben.  

IV. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Schulverbandes Ihrlerstein-Essing 
in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Ihrlerstein, Zimmer Nr. 5, während 
der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.  

 
Ihrlerstein, den 29.09.2020    
 
Schulverband Ihrlerstein-Essing 

 
 Thomas Krebs  

Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
der Stadt Abensberg für die Entwässerungseinrichtung Abensberg vom 
10.04.2014 (GS-EWS) 
 
Aufgrund von Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Abensberg fol-
gende 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für die 
Entwässerungseinrichtung Abensberg vom 10.04.2014: 
 

§ 1 Änderung 
 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

§ 2 
Schmutzwassergebühr 

(1) … Die Gebühr beträgt pro Kubikmeter Schmutzwasser: 
ab 01.01.2021   2,16  €.  
 
§ 4 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

§ 3 
Niederschlagswassergebühr 

…(7) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,26 € pro Quadratmeter / Veranlagungs-
jahr. 
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§ 2 
Inkrafttreten der Änderungssatzung 

 
Diese Änderungssatzung tritt ab 01.01.2021 in Kraft. 
 
Abensberg, den 24.09.2020    
Stadt Abensberg    
 
 
Dr. Resch 
2. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
 
 
Verschiebung der Kernsperrfrist auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit 
mehrjährigem Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum 15. Mai 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Straubing, Fachzentrum L 3.2 Ag-
rarökologie, kann als zuständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 6 Abs. 8 und 10 
Düngeverordnung vom 26.05.2017 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Nr. 32), zuletzt 
geändert am 28.04.2020, für einzelne Landkreise und Teillandkreise im Dienstgebiet die 
Sperrfrist verschieben. 
Nach Düngeverordnung gelten für die Ausbringung von Düngemitteln mit einem we-
sentlichen Gehalt an Stickstoff Sperrfristen. Einen wesentlichen Gehalt an Stickstoff  
(> 1,5 % N in der TS) haben neben den organischen Düngern (Gülle, Jauche, Biogas-
gärrest...) auch mineralische Düngemittel. 
Die Regelsperrfrist für Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai vom 01.11. – 31.01. 
kann nach § 6 Abs. 10 Düngeverordnung bei Bedarf regional verschoben werden. Für 
diese Saison gelten für Niederbayern folgende Sperrfristen: 

• 01.11.2020 – 31.01.2021 in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Landshut, 
Rottal-Inn und der Stadt Landshut. 
In den Landkreisen Deggendorf, Kelheim, Passau, Straubing-Bogen und 
den kreisfreien Städten Passau und Straubing jeweils südlich der Donau, 
einschließlich der Donauinseln. 

• 15.11.2020 – 14.02.2021 in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen. 
In den Landkreisen Deggendorf, Kelheim, Passau, Straubing-Bogen und 
den kreisfreien Städten Passau und Straubing jeweils nördlich der Donau. 

 
Alle anderen Vorgaben der Düngeverordnung bleiben von dieser Verschiebung unbe-
rührt. Dies gilt insbesondere für die Obergrenze von 80 kg/ha Stickstoffdüngung mit 
flüssigen organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln ab 1. September bis 
Beginn des Sperrfristzeitraums, aber auch für die Sperrfristen für Ackerflächen, für Fest-
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mist von Huf-und Klauentieren, Kompost, Phosphatdünger und für die Sperrfrist für Ge-
müsebau. Des Weiteren muss der Boden generell bei der Ausbringung von stickstoff- 
oder phosphathaltigen Düngemitteln u.a. aufnahmefähig sein. 
 
05.10.2020 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten Straubing 
 
 
 
 

Sonstige Mitteilungen 
 

 


